
Tennis-Club Aurich-West e.V. 
Nutzungs- und Hygienekonzept  

 
Im Folgenden handelt es sich um ein Nutzungs- und Hygienekonzept zur Nutzung unserer 
Tennisanlage unter Beachtung der gültigen Corona-Verordnung (VO) in Niedersachsen. 
Das neue Konzept basiert auf einem Stufenplan, abhängig von der jeweils vorliegenden Inzi-
denz im Landkreis Aurich (ggf. per Allgemeinverfügung geregelt). 
Der TC Aurich-West bittet darum, sich während der gesamten Verweildauer auf der Anlage 
sowie bei An- und Abreise umsichtig, entsprechend der Schutzmaßnahmen, zu verhalten. 

 
Stand: 01.06.2021 

 
Grundsätzliches 
1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten ist ein Betreten der Anlage verboten. 
2. Bei Betreten der Anlage ist die Angabe persönlicher Kontaktdaten über die sog. LUCA-

App per Scan eines QR-Codes im Eingangsbereich der Tennisanlage vorgesehen. In 
Ausnahmefällen erfolgt die Kontaktdatenerfassung in der ausliegenden Anwesenheitslis-
te. 

3. Auf der gesamten Anlage gilt das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu 
allen anderen Personen (außer aus einem Haushalt). Bei einer Inzidenz <50 ist eine Zu-
sammenkunft von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt, ausgenommen 
vollständig geimpfter oder genesener Personen. Kann der Abstand nicht eingehalten 
werden, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) erforderlich.  

4. Es steht Desinfektionsmittel im Eingangsbereich und im Sanitärbereich zur Verfügung. 
Der Sanitärbereich sowie die Türen werden regelmäßig gereinigt. 

5. Das Clubhaus ist geöffnet. Im Clubhaus herrscht Pflicht zum Tragen einer MNB (außer 
am Tisch sitzend). Es dürfen sich maximal zehn Leute im Clubhaus aufhalten. Bei einer 
Inzidenz >35 ist der Zugang nur mit negativem Nachweis erlaubt. Bitte ausreichend lüf-
ten. Die Verweildauer im Clubhaus ist soweit möglich zu reduzieren.  

6. Die Nutzung der Terrasse ist unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt. Hierzu stehen 
Tische und Stühle in entsprechender Anzahl zur Verfügung.  

7. Bei einer stabilen Inzidenz <35 ist die Nutzung der Umkleiden und Duschen erlaubt. Es 
dürfen sich nur zwei Personen gleichzeitig in einer Umkleide aufhalten. 
 

Spielbetrieb 
8. Es wird davon ausgegangen, dass Tennis als kontaktfreier Sport betrieben wird und eine 

Fläche von 10qm für jede Person zur Verfügung steht. 
9. Für Erwachsene ist das Spielen in Gruppen möglich, sofern alle Beteiligten bestätigt ge-

impft, bestätigt genesen oder negativ getestet sind (mit Nachweis, der nicht älter ist als 
24 Stunden). Die Beteiligten kontrollieren die Einhaltung eigenverantwortlich. Bei einer 
Inzidenz <50 entfällt die Testpflicht.  

10. Der Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche bis einschl. 18 Jahre ist in stets gleicher 
Gruppenzusammensetzung möglich. Für Trainer gelten die Regeln gemäß Abschnitt 9. 

11. Damit möglichst viele Mitglieder die Möglichkeit haben Tennis zu spielen und die Platzbe-
legung entzerrt wird, bitten wir alle Mitglieder, die tagsüber nicht berufstätig sind, nicht in 
den Abendstunden ab 17 Uhr zu spielen. 

 
Als Ansprechpartner stehen euch Matthes Müller und Simon Alex jederzeit zur Verfügung.  
 
Der Vorstand 


